
Ministerrat des Saarlandes beschließt neue Rechtsverordnung 

zur Eindämmung der Corona-Pandemie 

Der saarländische Ministerrat hat am Freitag, den 30. Oktober 2020 in 

einer Sondersitzung die Rechtsverordnung zur Eindämmung der 

Corona-Pandemie angepasst. Die neuen Regelungen, die sich an den 

gemeinsamen Beschlüssen der Ministerpräsidentinnen und -

präsidenten der Länder und der Bundeskanzlerin orientieren, sind am 

Montag, den 2. November 2020 in Kraft getreten. 

Gastronomiebetriebe, Dienstleistungsbetriebe im Bereich der 

Körperpflege mit Ausnahme von Friseuren, Freizeiteinrichtungen wie 

Theater, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, Spielbanken oder 

Wettannahmestellen, Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder sowie 

Saunen und Thermen müssen vorerst geschlossen bleiben. Zudem 

gelten verschärfte Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und 

privaten Raum. Zuvor hatte sich der Ministerrat mit der 

Expertenkommission der Landesregierung ausgetauscht. Dieser 

wissenschaftl iche und medizinische Fachkreis berät die 

Landesregierung bereits seit Anfang März bei der Bewältigung der 

Corona-Pandemie.

Formulare für notwendige Fahrten nach Frankreich

Wegen der Ausgangssperre in Frankreich sind Fahrten zu unseren 

Nachbarn nicht mehr ohne weiteres möglich. Wer nach Frankreich 

fährt, muss ein entsprechendes Formular mit sich führen, auf dem eine 

Begründung ersichtlich ist (Besuch Pflegebedürftiger, berufliche 

Zwecke, medizinische Behandlung, schulische Zwecke etc.). 

Entsprechende Formulare mit deutscher Übersetzung stehen auf der 

Sonderseite der Landesregierung unter https://corona.saarland.de 

zum Download bereit. Diese Übersetzungen sollen helfen, das 

französische Formular auszufüllen. Natürlich ist in Frankreich immer 

das französische Formular mitzuführen. Zudem genügt es nicht, bei 

einer Kontrolle nur das Formular vorzuzeigen. Vielmehr bedarf es der 

Vorlage von Dokumenten, die den triftigen Grund belegen. Ein 

Aufenthalt in Frankreich ohne triftigen Grund kann zu einem Bußgeld 

von bis zu 135 Euro führen.

Kalenderaktion der Jugendfeuerwehr

Aufgrund der aktuellen Situation ist die Durchführung der beliebten 

Kalenderaktion der Jugendfeuerwehr in diesem Jahr leider nicht 

möglich. Die Aktion wird aber im kommenden Jahr mit einem Kalender 

für 2022 fortgesetzt. Ich bitte hierfür um Verständnis und möchte alle 

Bürger*innen bitten die Jugendfeuerwehren in den Ortsteilen auch in 

Zukunft zu unterstützen.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger der 

Gemeinde Perl, als Bürgermeister un-

serer schönen Gemeinde ist es mir ein 

persönliches Anliegen, alle Bürger trans-

parent, zeitnah und sachlich über Neu-

erungen sowie wichtige Themen und 

Projekte zu informieren. Ich freue mich, 

wenn meine Informationen Ihr Inter-

esse finden und sich auf diesem Wege 

unsere tägliche Arbeit für die Gemeinde 

transparent und objektiv darstellen lässt.
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